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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.04.2012 

Geschäftszahl 

2011/15/0175 

Rechtssatz 

Der Vermieter eines von ihm für private Wohnzwecke nutzbaren Objektes, welcher dauerhaft (über zumindest 
20 Jahre) keine Gewinnerzielung anstrebt, sondern beabsichtigt, dauerhaft verlustträchtig zu vermieten, kann 
eine andere Kalkulation anstellen, als derjenige Vermieter, der die Vermietung an (betriebs)wirtschaftlichen 
Grundsätzen orientieren und die ihm angefallenen Kosten auf den Mieter überwälzen muss (vgl. hiezu auch das 
Urteil des EuGH vom 29. April 2004, C-487/01 und C-7/02, Gemeente Leusden, Rn 75 ff). 


